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§ 3
Gefährliche Hunde

(1) Gefährliche Hunde im Sinne dieses Gesetzes sind Hunde, deren Gefährlichkeit vermutet 

oder im Einzelfall festgestellt wird.

(2) Für Hunde, die gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 des Hundeverbringungs- und -

einfuhrbeschränkungsgesetzes vom 12. April 2001 (BGBl. I S. 530), geändert durch Artikel 4 

des Gesetzes vom 12. April 2001 (BGBl. I S. 530, 532), nicht in die Bundesrepublik 

Deutschland eingeführt oder verbracht werden dürfen, wird die Gefährlichkeit vermutet. § 2 

gilt entsprechend. Absatz 3 bleibt unberührt.

(3) Im Einzelfall gefährliche Hunde sind insbesondere:

Hunde, die auf Angriffslust oder über das natürliche Maß hinausgehende 

Kampfbereitschaft oder Schärfe oder auf andere in der Wirkung gleichstehende 

Merkmale gezüchtet, ausgebildet oder abgerichtet sind,

Hunde, die sich als bissig erwiesen haben,

Hunde, die wiederholt in gefahrdrohender Weise Menschen angesprungen haben, oder

Hunde, die durch ihr Verhalten gezeigt haben, dass sie unkontrolliert andere Tiere 

hetzen oder reißen.
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